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Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Regierungsmitglieder

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation

(UVEK) führt zur Revision der Energieförderungsverordnung (Bewirtschaftungsentgelt

für KEV-Anlagen in derDirektvermarktung) beiden Kantonen, den politischen Parteien,

den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, Städte und Berggebiete,

den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft und den interessierten

Kreisen ein Vernehmlassungsverfahren durch.

Das Vernehmlassungverfahren betrifft die geplante Änderung des Artikels 26 der Ener-

gieförderungsverordnung. Diese Bestimmung regelt das Bewirtschaftungsentgelt für

KEV-Anlagen in der Direktvermarktung.Da die nationale Netzgesellschaft (Swissgrid)

die Methode zur Berechnung der Ausgleichsenergie bereits auf den 1. Januar 2026

umstellt, soll die Anpassung der Berechnungsmethode für das Bewirtschaftungsentgelt

so schnell wie möglich erfolgen. Das Vorhaben duldet keinen Aufschub. Deshalb wird

die Vernehmlassungsfrist ausnahmsweise verkürzt.

Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 6. Februar 2026.

Wir laden Sie ein, zu den Vernehmlassungsvorlagen und den Ausführungen im erläu-

ternden Bericht Stellung zu nehmen.

DieVernehmlassungsunterlagen können bezogen werden unter www.admin.ch > Bun-

desrecht > Vernehmlassungen > Laufende Vernehmlassungen > UVEK

Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes

(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-

nahmen, wenn möglich, elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine Word-

Version) innert der Vernehmlassungsfrist an folgende E-Mail-Adresse zu senden:

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Im Hinblick auf allfällige Rückfragen unsererseits bitten wir Sie, die bei Ihnen zustän-

dige Kontaktperson und deren Koordinaten anzugeben.



D

Nach Ablauf der Vernehmlassungsfrist werden die eingereichten Stellungnahmen im

Internet veröffentlicht.

Für Rückfragen und allfällige Informationen steht Ihnen Frau Laura Antonini (Tel. +41

58 462 53 97; mail: laura.antonini@bfe.admin.ch) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Mide.K
Albert Rösti

Bundesrat
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